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Zwischen der Europäischen Kommission, dem Bundesministerium für Umwelt, Na-

turschutz, Bau und Reaktorsicherheit und der Bayerischen Staatsregierung im Ver-

handlungswege erzielte Einigung über Kautelen, bei deren Anwendung die Europäi-

sche Kommission in Aussicht stellt, keine Einwände mehr gegen die in Bayern prak-

tizierten Einheimischenmodelle zu erheben.   

 

Leitlinien für Gemeinden bei der vergünstigten Überlassung von Baugrundstücken im 

Rahmen des so genannten Einheimischenmodells 

Die Leitlinien dienen der europarechtskonformen Ausgestaltung städtebaulicher und sonstiger Verträ-

ge (vgl. § 11 Absatz 1 Nummer 2 des Baugesetzbuchs - BauGB), soweit die Gemeinde Einheimi-

schenmodelle nutzt. Unter Berücksichtigung des Grundrechts auf Freizügigkeit dienen Einheimi-

schenmodelle dazu, einkommensschwächeren und weniger begüterten Personen der örtlichen Bevöl-

kerung den Erwerb angemessenen Wohnraums zu ermöglichen.  

 

1. Einhaltung von Vermögens- und Einkommensobergrenzen 

Für die vergünstigte Überlassung von Baugrundstücken im Rahmen eines Einheimischenmodells 

kommen nur Bewerber in Betracht, deren Vermögen und Einkommen (kumulativ) die jeweils von der 

Gemeinde vorab öffentlich bekannt gemachten Obergrenzen nicht überschreiten. Hierbei gelten fol-

gende Maßgaben: 

1.1 Vermögensobergrenze 

 Der Bewerber darf maximal über ein Vermögen in Höhe des Grundstückswertes verfügen. 

 Der Bewerber darf nicht Eigentümer eines bebaubaren Grundstücks in der betreffenden Ge-

meinde sein. Immobilieneigentum außerhalb der betreffenden Gemeinde wird als Vermögen 

angerechnet.  

1.2 Einkommensobergrenze 

 Der Bewerber darf maximal ein Einkommen (Gesamtbetrag der Einkünfte) in Höhe des 

durchschnittlichen Jahreseinkommens eines Steuerpflichtigen innerhalb der Gemeinde
1
 erzie-

len. Erfolgt der Erwerb durch ein Paar, erfolgt die Berechnung auf Basis der addierten Ein-

kommen und in Relation zum doppelten Durchschnittseinkommen.  

 Wenn in der Gemeinde das durchschnittliche Jahreseinkommen von 51.000 EUR überschrit-

ten wird, gilt für einen Bewerbers eine Einkommensobergrenze von 51.000 EUR
2
. Bei einem 

Paar als Bewerber dürfen die addierten Einkommen die doppelte Obergrenze nicht überstei-

gen.  

 Zur Obergrenze ist ein Freibetrag in Höhe von 7.000 EUR
3
 je unterhaltspflichtigem Kind hin-

zuzurechnen.  

 

                                                           
1
 Grundlage sind die jeweils aktuellen Daten des Statistischen Bundesamtes bzw. des Statistischen Landesamtes 

für Statistik. 
2
 Der Betrag wird jährlich entsprechend der Entwicklung des bundesweiten Durchschnitteinkommens ange-

passt. 
3
 Der Betrag orientiert sich an der steuerrechtlichen Größe des Kinderfreibetrages in Deutschland. Dieser gilt 

bundesweit und wird regelmäßig angepasst.  
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2. Auswahlkriterien und ihre punktebasierte Gewichtung 

Für die Auswahl aus mehreren im Sinne der Nummer 1 berechtigten Bewerbern sind die in Num-

mer 2.1 bis 2.3 genannten Auswahlkriterien nach Maßgabe der Nummer 2.4 anzuwenden und zu ge-

wichten.  

2.1 Bedürftigkeit nach Vermögen und Einkommen 

Je mehr die Vermögens- und Einkommensobergrenzen nach Nummer 1 unterschritten werden, desto 

mehr Punkte gibt es.  

2.2 Bedürftigkeit nach weiteren sozialen Kriterien  

Die Punktevergabe erfolgt aufgrund individueller Merkmale und Belastungen, wie z. B. Zahl der Kin-

der, pflegebedürftige Angehörige, Behinderung.  

2.3 Zeitdauer und gegebenenfalls Ehrenamt  

Die Punktevergabe erfolgt in Abhängigkeit von der verstrichenen Zeitdauer 

- seit Begründung des Erstwohnsitzes und/oder 

- seit Ausübung einer Erwerbstätigkeit 

in der Gemeinde.  

 

Im Rahmen der Zeitdauer kann die Ausübung eines Ehrenamts berücksichtigt werden. 

 

2.4 Maßgaben 

 Die Auswahl erfolgt in einem offenen und transparenten Verfahren.  

 Grundlage ist eine punktebasierte Bewertung der bei den Bewerbern vorliegenden Merkmale 

zu den Auswahlkriterien nach Nummer 2.1 bis 2.3.  

 Die Auswahlkriterien nach Nummer 2.1 bis 2.3 und der jeweilige Bewertungsmaßstab sind 

von der Gemeinde vorab zu konkretisieren und bekannt zu machen.  

 Für das Auswahlkriterium nach Nummer 2.3 gelten ergänzend folgende Maßgaben:  

o Das Auswahlkriterium nach Nummer 2.3 darf zu höchstens 50% in die Gesamtbewer-

tung einfließen. (Beispiel: Wenn insgesamt 100 Punkte zu vergeben sind, darf es für 

das Kriterium der Zeitdauer und gegebenenfalls Ehrenamt höchstens 50 Punkte ge-

ben.). Umgekehrt steht es den Gemeinden frei, die Kriterien nach 2.1 und 2.2 höher zu 

gewichten als den Aspekt der Zeitdauer, z. B. im Verhältnis 60 : 40.  

o Die höchste zu erreichende Punktzahl ist bei einer Zeitdauer von maximal 5 Jahren er-

reicht. 

o Die Gemeinde kann die Ausübung eines Ehrenamts im Rahmen der Zeitdauer berück-

sichtigen (Nummer 2.3). Die Punkte für die verstrichene Zeitdauer seit Begründung 

des Erstwohnsitzes und/oder seit der Ausübung einer Erwerbstätigkeit sind entspre-

chend zu mindern. 

 

3. Sicherung des Förderzwecks 

Wenn der Begünstigte nach dem geförderten Erwerb des Grundstücks seinen Erstwohnsitz für weniger 

als zehn Jahre auf diesem Grundstück hat, soll der Begünstigte einen angemessenen Teil der Vergüns-

tigung zurückerstatten. Dieser prozentuale Anteil errechnet sich in der Regel aus dem Zeitraum, der 

bis zu einer Nutzung von zehn Jahren fehlt (bei einem Verkauf nach acht Jahren zum Beispiel 20 %). 


